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Kursübersicht:

Handelsrecht (1. bis 3. Woche)

Gesellschaftsrecht (4. bis 6. Woche)

Familienrecht (7. bis 9. Woche)

Erbrecht (10. bis 12. Woche)

ZPO (13. bis 15. Woche)

Zwangsvollstreckungsrecht (16. bis 18. Woche)

Arbeitsrecht (19. bis 21. Woche)
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Wiederholungsfragen:

A. Wie kann ein Gerichtsstand begründet werden?

B. Wie bestimmt man den Begriff des „Streitgegenstandes“?

C. Wo ist die Klageänderung geregelt?

D. Wo ist das Versäumnisurteil geregelt?

3. Kurseinheit

ZPO



Fall 5:

1. Teil – Klage des K gegen B
Das LG Hamburg wird ein VU gegen B erlassen, wenn die Klage zulässig 
ist, schlüssig ist und die Voraussetzungen für den Erlass eines VU 
vorliegen, § 331 ZPO.

A. Zulässigkeit
(+), Das LG Hamburg ist sachlich nach § 1 ZPO, §§ 23 Nr. 1, 71 I GVG, 
örtlich nach § 29 I ZPO zuständig. Im Übrigen bestehen keine Zweifel 
an der Zulässigkeit. Es besteht Anwaltszwang, § 78 I ZPO.

B. Schlüssigkeit der Klage
(+), §§ 634 Nr. 4, 280 I, III, 281 I 1, II 1. Alt. als SE statt eines Teils der 
Leistung wegen behebbarer Mängel am Bauwerk
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C. Voraussetzungen für den Erlass eines VU
I. Antrag des K

(+)
II. Säumnis des B
 B ist trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen

Wurde B von A im Prozess vertreten?
In Betracht kommt § 62 I ZPO, wenn A und B notwendige 
Streitgenossen wären

(-), da A und B als Gesamtschuldner haften würden, so dass die 
Entscheidung weder prozessual (iSe Rechtskrafterstreckung), 
noch materiell-rechtlich (§§ 422 ff.) notwendig einheitlich 
ausfallen müsste

B war säumig
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III. Keine Versagungsgründe
(+), §§ 335, 337 ZPO sind nicht einschlägig

D. Ergebnis
Das LG Hamburg wird ein VU gegen B erlassen.
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2. Teil – Klage des K gegen S

S hat den Anspruch anerkannt. Das Gericht kann ein Anerkenntnisurteil 
erlassen, wenn die Klage zulässig und das Anerkenntnis wirksam erklärt 
worden ist.

A. Zulässigkeit
(+), wie oben

B. Wirksames Anerkenntnis des S
1. Verfügungsbefugnis der Parteien 

(+)
2. Unbeschränkte Anerkenntniserklärung 

(+)
3. Auf mögliche Rechtsfolge gerichtet

(+), Schadensersatz ist möglich
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4. Auswirkungen der Streitgenossenschaft
§ 61 ZPO: Keine Folgen für andere Streitgenossen

C. Ergebnis 
Das LG Hamburg wird ein Anerkenntnisurteil gegen S erlassen, § 307 
ZPO.

3. Teil – Klage des K gegen A

A bestreitet jede Zahlungspflicht. Das LG Hamburg wird ihn im streitigen 
Verfahren verurteilen, soweit die Klage zulässig und begründet ist.

A. Zulässigkeit
(+), wie oben
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B. Begründetheit
1. Klägerstation (=Schlüssigkeit der Klage)

(+), §§ 280 I, 241 II, da nach dem Vortrag A den S angestiftet hat, 
die nötige Isolierung wegzulassen und damit eine mangelhafte 
Bauleistung zu erbringen; Der Anspruch ist gerichtet auf 
Schadensersatz

2. Beklagtenstation (=Erheblichkeit)
(+), A bestreitet jemals angestiftet zu haben

3. Beweisstation
a) Was ist beweisbedürftig?

Die Frage der Anstiftung zum Weglassen der Isolierung
b) Wer trägt die Beweislast?

K, da es sich um anspruchsbegründende Tatsachen handelt
c) Beweiswürdigung
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Hat K einen zulässigen Beweis angeboten?
aa) S als Zeuge?

(-), S ist als Streitgenosse Partei des Rechtsstreits, 
vgl. § 449 ZPO

bb) Parteivernehmung des S
S ist Partei
K könnte noch einen Antrag auf Beweiserhebung im Wege 
der Parteivernehmung stellen, hat dies aber noch nicht 
getan. Im Übrigen hohe Hürden für eine Parteivernehmung, 
§§ 445, 447, 449 ZPO

C. Ergebnis
Die anspruchsbegründeten Tatsachen sind (noch) nicht bewiesen, 
sodass die Klage nach jetzigem Sachstand als unbegründet 
abgewiesen werden würde.
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Abwandlung
Kann S den K im Prozess gegen A und B unterstützen?
 Streithilfe (Nebenintervention) nach §§ 66 ff. ZPO

I. Rechtsstreit zwischen anderen
(+), da S durch Anerkenntnisurteil rechtskräftig aus dem Prozess 

ausgeschieden ist

II. Beitrittserklärung
(+), § 70 ZPO durch Schriftsatz 

III. Interventionsgrund
§ 66 I ZPO – rechtliches Interesse an Ausgang des Rechtsstreits 
Ergibt sich aus Regressmöglichkeit nach § 426

IV. S kann dem K mit Wirkung nach §§ 67 f. ZPO beitreten
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Fall 6:

Zulässigkeit der Klage

I. Prozessführungsbefugnis
1. Grds. nur, wer ein eigenes Recht im eigenen Namen geltend macht
K macht aber ein fremdes Recht im eigenen Namen geltend

2. Zulässig als Prozessstandschaft?
a) Gewillkürt?

(-), setzt eigenes rechtliches Interesse, Ermächtigung und keine 
schutzwürdigen Gegeninteressen voraus
schon keine Ermächtigung ersichtlich

b) Gem. § 265 II 1 ZPO
aa) Sache nach Rechtshängigkeit veräußert 

(+)
bb) Keine Ausnahme nach § 265 III ZPO
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(+), wenn das Urteil gegen S wirken würde
 Dies ist der Fall, da S über den Rechtsstreit 

informiert war, § 325 I, II ZPO
 Die Prozessstandschaft ist zulässig

II. Zulässigkeit der Klageänderung
1. § 264 ZPO 

(-)
2. §§ 263 1. Alt., 267 ZPO 

(-)
3. § 263 2. Alt. ZPO

sachdienlich (+), wenn der Streitstoff im Prozess weiterhin ver-
wendet werden kann und neuer Prozess vermieden werden kann
(+), da nur die unstreitige Tatsache der Übereignung hinzukäme

III. Ergebnis
Die geänderte Klage ist zulässig.
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Abwandlung
Möglichkeiten des K, der nichts von dem Prozess wusste?

I. Was ändert sich?
§ 265 II ZPO (-), da sich die Rechtskraft gem. § 325 II ZPO nun nicht 
mehr auf S erstreckt

II. Gewillkürte Prozessstandschaft
Ermächtigung des S zur Geltendmachung im eigenen Namen 
einholen (eigenes Interesse besteht darin, nicht für Mängel haften        
zu müssen)

III. Klagerücknahme
§ 269 I ZPO setzt aber nach mündlicher Verhandlung 
Einwilligung des Bekl. voraus
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IV. Erledigungserklärung
1. Einseitige Erledigungserklärung ist nach hM. zulässige 

Umstellung auf Feststellungsklage
2. Beiderseitige Erledigungserklärung richtet sich nach § 91a 

ZPO

Möglichkeiten des S:
I. Ermächtigung des K zur Prozessführung (s.o.)
II. Keine Ermächtigung des K

 Hauptintervention möglich, §§ 64 f ZPO
 Setzt Zustimmung des B voraus, § 265 II 2 ZPO
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Fall 7:

Wie kann G schnell und kostengünstig einen Vollstreckungstitel 
erreichen?

 Erwirken eines Vollstreckungsbescheides nach § 794 I Nr. 4 ZPO 
 Dafür muss ein Mahnverfahren nach §§ 688-703d ZPO 

stattfinden

A. Einleitung des Mahnverfahrens
I. Antrag des Gläubigers

Durch Formular, § 703c ZPO
II. Statthaft

(+), § 688 ZPO, Geldanspruch, der nicht von einer Gegenleistung 
abhängt
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III. Zuständiges Gericht
AG Hamburg (Mitte) gem. § 689 I-III sachlich und örtlich
Dort funktionell zuständig ist der Rechtspfleger, § 20 Nr. 1 
RPflG

IV. Inhalt und Form des Antrags
Siehe § 690 ZPO

B. Erlass des Mahnbescheids
I. Prüfung, ob die formellen Vss. der §§ 688 ff. ZPO vorliegen
II. Wenn ja:

Erlass und Zustellung des Mahnbescheids nach § 693 ZPO
 Nur minimaler Prüfungsumfang, §§ 691, 692 ZPO

III. Wenn nein:
Zurückweisung des Mahnantrags
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C. Möglichkeiten des S
I. Wenn S sich wehrt

Widerspruch nach § 694 ZPO
Streitiges Verfahren auf Antrag gem. § 696 I ZPO

II. Wenn S sich nicht wehrt
G kann nach Ablauf der Widerspruchsfrist von 2 Wochen 
einen Vollstreckungsbescheid beantragen, § 699 I ZPO 
Dieser wirkt wie vorläufig vollsteckbares VU, § 700 I ZPO

Ergebnis zum Ausgangsfall

Das Mahnverfahren schafft schnell und kostengünstig (nur 0,5 
Gebühr) einen Vollstreckungstitel und ist sinnvoll, wenn zu 
erwarten ist, dass der Gegner keine Einwendungen erheben wird
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Abwandlung 1: Erfolgsaussichten der Klage

A.Zulässigkeit
(+), zuständig ist das LG Berlin gem. §§ 1 ZPO, 23 Nr. 1, 71 I GVG, 

§§ 12, 13 ZPO; Es besteht Anwaltszwang, § 78 I ZPO

B. Begründetheit
I. Anspruch aus § 780 S. 1?

1. Schuldanerkenntnis des S
(+), wohl abstrakt

2. Wirksam
§ 105 II
(-), S ist trinkfest

3. Kurseinheit

ZPO



§ 138 I, II
(-), Geschäfte im Umfeld von Prostitution schon nach der 

Wertung von § 1 ProstG nicht unwirksam; Auch kein 
Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung 
erkennbar

§§ 125 S. 1, 780 S. 1
(-), Schriftform eingehalten

II. Anspruch aus Bewirtungsvertrag?
Gemischter Kauf-, Dienst- und Werkvertrag
(+), Wirksamkeit steht nicht in Zweifel

C. Ergebnis
Die Klage ist zulässig und begründet. Sie hat Aussicht auf Erfolg.
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Abwandlung 2: Vorgehen gegen Vollstreckungsbescheid

§ 700 I ZPO: Vollstreckungsbescheid steht VU gleich
 Einspruch nach §§ 700 I, 338 ff. ZPO statthaft
 Gem. § 700 III 2 ZPO läuft das weitere Verfahren so wie 

nach einem Widerspruch gegen einen Mahnbescheid, also 
es geht ins streitige Verfahren

Nachteil für den Schuldner:
 Vorläufig und ohne Sicherheitsleistung vollstreckbarer

Titel ist erstmal in der Welt, §§ 700 I, 708 Nr. 2 ZPO
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Ende


